
nung nicht mehr die (gemeinsamen) ehelichen Lebensverhält-
nisse beeinflusst und auch eine Erbschaft oder ein Lottogewinn
nach der Trennung nicht.
Man sollte daher für die Bestimmung der ehelichen Lebens-
verhältnisse nicht auf einen mehr oder weniger großen Zeit-
abstand von der Scheidung/Trennung abstellen, sondern nur
darauf, ob das Einkommen als Surrogat schon vorhanden war.
Nur das eröffnet eine hinreichend sichere und vorhersehbare
Rechtsprechung.

Dr. Helmut Büttner, Vors. Richter am OLG Köln

Versagung der Genehmigung eines
Ausschlusses des Versorgungsausgleichs

§ 1587o Abs. 4 S. 2 BGB

Zu den Anforderungen eines wirksamen Ausschlusses
des Versorgungsausgleichs in einem Ehevertrag.

OLG Kçln, Beschl. v. 23.11.2005 – 27WF 34/05 (AG Schlei-
den)

Gründe: I. Die Parteien sind seit dem 10.6.2005 rechtskräftig
geschiedene Eheleute.
Sie haben am 27.10.1972 die Ehe geschlossen. Der Schei-
dungsantrag ist am 2.12.2003 zugestellt worden.
In der vom 1.10.1972 bis 30.11.2003 dauernden Ehezeit
(§ 1587 Abs. 2 BGB) haben die Parteien folgende Anwart-
schaften erworben:
die Antragstellerin bei der BfA i.H.v. monatlich 434,57 EUR
der Antragsgegner bei der LVA i.H.v. monatlich 64,86 EUR
und bei der Deutschen Telekom AG i.H.v. monatlich
1.390,30 EUR.
Durch das am 27.1.2005 verkündete Verbundurteil hat das
AG – Familiengericht – Schleiden den Ausschluss des Ver-
sorgungsausgleichs im notariellen Vertrag vom 17.7.2003
genehmigt.
Auf die tatsächlichen Feststellungen des AG im angefochte-
nen Urteil wird insoweit verwiesen.
Gegen die Genehmigung des Versorgungsausgleichs richtet
sich das als Berufung bezeichnete Rechtsmittel der Antragstel-
lerin, das als befristete Beschwerde nach § 621e Abs. 1 i.V.m.
§ 621 Abs. 1 Nr. 6 ZPO zu behandeln ist. Mit der Beschwerde
macht sie geltend, der ursprüngliche Entwurf des notariellen
Vertrages habe vorgesehen, dass der Versorgungsausgleich in
der gesetzlichen Weise durchgeführt werde. Erst als der An-
tragsgegner im Notartermin vom Notar über die Folgen des
Versorgungsausgleichs aufgeklärt worden sei, habe er sich
geweigert, den Vertrag mit dem vorgesehenen Inhalt abzu-
schließen. Um den Termin nicht „platzen“ zu lassen, habe sie
daraufhin dem Ausschluss des Versorgungsausgleichs zuge-
stimmt, ohne sich allerdings bewusst gewesen zu sein, damit
im Alter nicht ausreichend abgesichert zu sein.

Die Antragstellerin beantragt, unter teilweiser Abänderung
des angefochtenen Urteils und unter Abweisung des Antrags
auf Genehmigung des in § 4 des Notarvertrages vom
17.7.2003 vereinbarten Ausschlusses des Versorgungsaus-
gleichs den gesetzlichen Versorgungsausgleich durchzufüh-
ren.
Der Antragsgegner beantragt, die Beschwerde zurückzuwei-
sen.
Er räumt ein, dass der Ausschluss des Versorgungsausgleichs
erst im Notartermin vereinbart worden ist, macht aber geltend,
die Antragstellerin habe durch die vorangegangene Ver-
mögensauseinandersetzung 116.500 EUR mehr an Vermögen
erhalten als er.
Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf den
vorgetragenen Inhalt der Schriftsätze verwiesen.
II. Das als „Berufung“ bezeichnete Rechtsmittel der Antrag-
stellerin ist als befristete Beschwerde gem. § 621e Abs. 1
i.V.m. § 621 Abs. 1 Nr. 6 ZPO zulässig und in der Sache
begründet.
Entgegen der Ansicht des AG kann der Ausschluss des Ver-
sorgungsausgleichs nicht genehmigt werden.
Die Genehmigung ist nach § 1587o Abs. 2 S. 4 BGB zu
versagen, wenn die vereinbarte Leistung unter Einbeziehung
der Unterhaltsregelung und der Vermögensauseinanderset-
zung offensichtlich nicht zu einer dem Ziel des Versorgungs-
ausgleichs entsprechenden Sicherung des Berechtigten geeig-
net ist oder zu keinem nach Art und Höhe angemessenen
Ausgleich unter den Ehegatten führt.
Vorliegend ist für den Ausschluss des Versorgungsausgleichs
keine Gegenleistung vereinbart worden. In § 6 Ziffer 1 des
notariellen Vertrages heißt es zwar, der Antragsgegner zahle
als Ausgleich für die Eigentumsübertragung sowie den Ver-
zicht auf Unterhalt und den Versorgungsausgleich einen Be-
trag von 75.000 EUR. Diese Aussage entspricht aber nicht der
vertraglichen Regelung. Die Höhe der vereinbarten Aus-
gleichszahlung deckt sich vielmehr mit dem von den Parteien
in § 5 Ziffer II des notariellen Vertrages angenommenen
Verkehrswert des Hälfteanteils der Antragstellerin. Zwar ist
das Eigentum des Antragsgegners zunächst durch das zu
Gunsten der gemeinsamen Kinder bestellte Wohnrecht belas-
tet worden. Das ist aber keine Regelung, die zu einem wirt-
schaftlichen Vorteil für die Antragstellerin führt.
Die Höhe der Ausgleichszahlung war im Übrigen schon ver-
einbart, als der Ausschluss des Versorgungsausgleichs noch
gar nicht erwogen worden war. Wie zwischen den Parteien
unstreitig ist, hat der Antragsgegner den Ausschluss des Ver-
sorgungsausgleichs erstmals im Notartermin verlangt. Der
Ausschluss ist dann in die Urkunde aufgenommen worden,
ohne dass der vorgesehene Inhalt des Vertrages im Übrigen
geändert worden ist. Die Antragstellerin hat daher auf den
Versorgungsausgleich verzichtet, ohne irgendeine Gegenleis-
tung oder Kompensation für die damit verbundenen Nachteile
zu erhalten.
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Zwar ist ein entschädigungsloser Verzicht auf den Versor-
gungsausgleich nicht von vornherein ausgeschlossen (BGH
FamRZ 1982, 471; 1982, 688; 1994, 234). Durch das Geneh-
migungserfordernis soll aber verhindert werden, dass der
sozial schwächere Ehegatte bei einer Vereinbarung unter
dem Druck der Scheidungssituation übervorteilt wird. Eine
Genehmigung des entschädigungslosen Verzichts auf den
Versorgungsausgleich kann deshalb nur dann in Betracht
kommen, wenn der Ausgleichsberechtigte nicht auf den Ver-
sorgungsausgleich angewiesen ist, um eine angemessene Al-
tersversorgung zu erlangen, oder der Ausgleich zwischen den
Eheleuten im Übrigen gleichwohl angemessen ist.
Die erste Alternative ist nach den wirtschaftlichen Verhält-
nissen der Antragstellerin auch unter Berücksichtigung der
Ausgleichszahlung und der Vermögensaufteilung auszuschlie-
ßen, zumal sie nach der Übertragung ihres Grundstücksanteils
ihren Wohnbedarf anderweitig decken muss. Insbesondere hat
sie aber ehebedingt Nachteile bei der Erlangung eigener Ver-
sorgungsanwartschaften erlitten, da sie nach der Geburt der
Kinder von 1981 bis 1992 überhaupt nicht berufstätig war und
danach nur in Teilzeit.
Auch ist der Ausgleich zwischen den Parteien im Übrigen
nicht angemessen. Der Ausgleichsbetrag zu Gunsten der An-
tragstellerin beläuft sich, wie noch darzustellen sein wird, auf
monatlich 510,30 EUR. Bei einer statistischen Lebenserwar-
tung von 85 Jahren entgehen der Antragstellerin, wenn sie
nach Vollendung des 65. Lebensjahres Rente erhält, ca.
120.000 EUR.
Der Antragsgegner wird durch die Durchführung des Versor-
gungsausgleichs nicht in entsprechendem Maße belastet. Da
er schon Versorgungsempfänger ist, greift zu seinen Gunsten
das Pensionärsprivileg nach § 57 Abs. 1 Satz 2 BVersG ein.
Danach wird eine im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der
Entscheidung zum Versorgungsausgleich bereits gezahlte
Pension erst dann gekürzt, wenn der Ausgleichsberechtigte
selbst eine Rente erhält. Da die Antragstellerin noch keine
Rente bezieht und erst 53 Jahre alt ist, kann es bis zu 12 Jahren
dauern, bis den Antragsgegner die Nachteile aus dem Ver-
sorgungsausgleich tatsächlich treffen. Da die derzeitige statis-
tische Lebenserwartung des Antragsgegners bei noch 20,5
Jahren liegt, wirkt sich der Versorgungsausgleich zu seinen
Lasten mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nur während
eines Zeitraums aus, der wesentlich geringer ist als der Zeit-
raum, in dem der Ausschluss des Versorgungsausgleichs
voraussichtlich die Antragstellerin belasten würde. Es ist zu
erwarten, dass zu diesem Zeitpunkt auch bereits das Wohn-
recht für die Kinder erloschen ist, sodass der Antragsgegner
die Kürzung der Pension durch den Versorgungsausgleich
durch Mieteinnahmen kompensieren kann.
Der Einwand des Antragsgegners, die Antragstellerin habe
einen angemessenen Ausgleich durch die Vermögensaus-
einandersetzung erlangt, greift nicht. Ausweislich der vom
Antragsgegner gefertigten Übersicht betrug die Gesamt-
summe des Anlagevermögens der Parteien 167.717,57 EUR.

Davon hat die Antragstellerin 119.447 EUR erhalten, der
Antragsgegner 48.270,48 EUR. Unstreitig sind die Parteien
aber davon ausgegangen, dass auf Seiten der Antragstellerin
Schenkungen ihrer Eltern i.H.v. 50.000 EUR in das Anlage-
vermögen eingeflossen sind, die ihr wieder zufließen sollten.
Die beim Zugewinnausgleich in das Anfangsvermögen der
Antragstellerin fallenden Schenkungen wären zum Ausgleich
des Kaufkraftschwundes zudem noch hochzurechnen gewe-
sen.
Es ist deshalb offensichtlich, dass die Antragstellerin keinen
angemessenen Ausgleich für die erheblichen Nachteile erhalten
hat, die ihr durch den Verzicht auf den Versorgungsausgleich
entstehen würden. Die Genehmigung ist daher zu versagen und
der gesetzliche Versorgungsausgleich durchzuführen.

Anmerkung
Das OLG hat sich in dieser Entscheidung an den vom BGH in
seiner bekannten Entscheidung vom 11.2.2004 (BGH FamRZ
2004, 601 ff.) festgelegten Grundsätzen orientiert.
Ausgangspunkt dieser Entscheidung war zunächst, dass die
gesetzlichen Regelungen des nachehelichen Unterhalts, des
Versorgungs- und Zugewinnausgleichs grundsätzlich der ver-
traglichen Disposition der Ehepartner unterliegen. Es gibt
keinen gesetzlich vorgeschriebenen Mindestinhalt, der zu
Lasten des berechtigten Ehepartners nicht unterschritten wer-
den darf.
Allerdings – so der BGH – dürfe diese grundsätzliche Dis-
ponibilität der Scheidungsfolgen nicht dazu führen, dass der
Schutzzweck der gesetzlichen Regelungen unterlaufen werde.
Dies sei dann der Fall, wenn durch den Vertragsinhalt eine
evident einseitige und durch die individuelle Gestaltung der
ehelichen Lebensverhältnisse nicht gerechtfertigte Lastenver-
teilung entstehe, die hinzunehmen für den belasteten Ehegat-
ten – bei angemessener Berücksichtigung der Belange des
anderen Ehegatten und seines Vertrauens in die Geltung der
getroffenen Abrede – bei verständiger Würdigung des Wesens
der Ehe unzumutbar erscheint. Die Belastungen des einen
Ehegatten würden umso schwerer wiegen und die Belange
des anderen Ehegatten bedürften umso genauerer Prüfung, je
unmittelbarer die vertragliche Abbedingung gesetzlicher Re-
gelungen in den Kernbereich des Scheidungsfolgenrechtes
eingreife.
Der BGH nimmt eine Abstufung der Scheidungsfolgen vor
und zählt zum Kernbereich in erster Linie den Betreuungs-
unterhalt des § 1570 BGB. Vorrang haben darüber hinaus der
Unterhalt wegen Krankheit gem. § 1572 BGB und wegen
Alters gem. § 1571 BGB. Der Versorgungsausgleich als vor-
weggenommener Altersunterhalt teilt dessen Rang, während
der Zugewinnausgleich der ehevertraglichen Disposition am
ehesten unterliegen soll (BGH FamRZ 2004, 601, 605).
Im Rahmen der Wirksamkeitskontrolle war nunmehr zu über-
prüfen, ob das von den damals anwaltlich nicht vertretenen
Parteien ausgehandelte Vertragswerk bereits zum Zeitpunkt
seines Zustandekommens zu einer evident einseitigen Lasten-

110

Rechtsprechung FF 3/2006

0



verteilung für den Fall der Ehescheidung führen wird, sodass
ihm die Anerkennung der Rechtsordnung zu versagen ist.
Abzustellen war dabei auf die individuellen Verhältnisse bei
Vertragsschluss.
Wie das OLG in seiner Begründung zutreffend ausführt, war
vorliegend eine nicht hinnehmbare einseitige Belastung der
Ehefrau gegeben. Dies führt in der Regel dazu, dass der
geschlossene Vertrag nach § 139 BGB vollständig nichtig ist.
An seine Stelle treten die gesetzlichen Regelungen. Folge-
richtig hatte das OLG den Parteien auch Gelegenheit gegeben,
sich dazu zu erklären, ob sie – bis auf den Versorgungsaus-
gleich – im Übrigen an dem Inhalt des Vertrages festhalten
wollen, was beide ausdrücklich bejaht hatten. Andernfalls
hätten die Scheidungsfolgen wegen der Nichtigkeit des Ver-
trages neu geregelt werden müssen.

Mitgeteilt und kommentiert von Trude-Maria Schick,
Rechtsanwältin und Fachanwältin für Familienrecht,

Euskirchen

Festsetzung des Streitwerts der Ehesache auf
2.000 EUR

§ 48 Abs. 2 u. 3 GKG

Bei einer unstreitigen, einfachen Scheidungssache kann
der Mindeststreitwert angesetzt werden, auch wenn das
in drei Monaten erzielte Nettoeinkommen der Parteien
hçher ist.

OLG Stuttgart, Beschl. v. 15.12.2005 – 18 WF 207/05 (AG
Albstadt)

Gründe: Die Rechtsmittel der Parteivertreter sind zulässig
gem. § 32 Abs. 2 RVG i.V.m. § 68 Abs. 1 GKG, in der Sache
jedoch nicht begründet.
Zu Recht hat das AG den Streitwert in der Ehesache lediglich
auf 2.000 EUR festgesetzt.
Die Streitwertfestsetzung hinsichtlich der Ehescheidung rich-
tet sich nach § 48 Abs. 2 u. 3 GKG, wonach bei einer
Ehesache das in drei Monaten erzielte Nettoeinkommen der
Eheleute einzusetzen ist, jedoch darüber hinaus (wie nach
bisher geltendem Recht) alle Umstände des Einzelfalls, ins-
besondere Umfang und Bedeutung der Sache, Vermögens-
und Einkommensverhältnisse der Parteien nach Ermessen zu
berücksichtigen sind (vgl. Hartmann, Kostengesetz, § 48
GKG Rn 36). Das durch die Eheleute in drei Monaten erzielte
Nettoeinkommen ist danach für die Bemessung des Streit-
wertes nicht allein ausschlaggebend, sondern nur einer von
verschiedenen im Gesetz gem. § 48 Abs. 2 GKG vorgege-
benen Bemessungsmaßstäben.
Die von den Beschwerdeführern zitierte Entscheidung des
BVerfG (AnwBl 2005, 641) besagt nichts Gegenteiliges. Dort
ist lediglich festgehalten, dass nicht schematisch dann der

Mindeststreitwert von 2.000 EUR in Ansatz gebracht werden
kann, wenn beide Seiten Prozesskostenhilfe erhalten haben.
Davon ist auch das Familiengericht ausgegangen, wie sich aus
dem Nichtabhilfebeschluss vom 22.9.2005 ergibt, in dem es
auf die weiteren Vermögens- und Einkommensverhältnisse
der Parteien abgestellt hat. Es war dem Familiengericht nicht
verwehrt, auf die weiteren Gründe des § 48 Abs. 2 GKG bei
der Streitwertfestsetzung Bezug zu nehmen, um bei der Streit-
wertfestsetzung weitere Umstände des Einzelfalls zu berück-
sichtigen. Ein weiterer Umstand des Einzelfalls, der eine
Streitwertfestsetzung unabhängig von § 48 Abs. 3 Satz 1
GKG rechtfertigt, ist der Umstand, dass es sich vorliegend
um ein einfaches Verfahren handelte. Der Scheidungsantrag
ist vom 17.2.2005 und bereits in der ersten Erwiderung vom
19.3.2005 hat der Antragsgegner mitgeteilt, dass dem Schei-
dungsantrag nicht entgegengetreten wird. Das Scheidungsver-
fahren wurde damit unstreitig geführt. Auch unter dem Ge-
sichtspunkt, dass es sich um eine einfache und damit nicht
umfangreiche Scheidungssache handelte, war die Streitwert-
festsetzung mit 2.000 EUR für das Scheidungsverfahren ge-
setzeskonform. Ein Verstoß gegen die Entscheidung des
BVerfG liegt damit nicht vor.

Anmerkung
Die Entscheidung steht in Opposition zu dem neuesten Be-
schluss des BVerfG vom 23.8.2005 – 1 BvR 46/2005, welcher
sich mit dem Unwesen der Streitwertfestsetzung in Ehesachen
befasste, nämlich bei PKH-Fällen generell den Wert mit
2.000 EUR anzusetzen.
Obgleich das BVerfG deutliche Worte in Richtung der Rechts-
pflege gerichtet hat, dass es keinen Gleichlauf zwischen den
Bestimmungen der PKH-Bewilligung und den Bestimmungen
der Streitwertbemessung gibt, obgleich sich das BVerfG deut-
lich dazu äußert, dass das Streitwertrecht (§ 48 GKG) in
Ehesachen keinen Spielraum für die Berücksichtigung der
Vermögensverhältnisse der Parteien aufweist und obgleich das
BVerfG (an Deutlichkeit nicht zu überbieten) artikuliert, dass
die „Doppelverwertung“ der bereits in PKH-Sachen von Ge-
setzes wegen geschaffenen Gebührenabschläge über die
(Anm.: Begrifflichkeit stellt eine Meinungsäußerung des Verf.
dar) „Verniedlichung des Streitwertes“ indirekt die in
Art. 12 GG garantierte Freiheit der Berufsausübung beeinträch-
tigt, kommt das OLG Stuttgart zu einer „Jetzt-erst-recht“-Ent-
scheidung.
Man muss der juristischen Öffentlichkeit, insbesondere der
Anwaltschaft, diese an die Grenze der Rechtsbeugung ge-
hende Auffassung des OLG Stuttgart bekannt machen. Wenn
sich schon ein bundesdeutsches Obergericht nicht mehr an die
Erkenntnisse des Verfassungsgerichts halten will, was soll
man dann noch von den unteren Instanzen erwarten.
Alle Welt weiß zwischenzeitlich, dass die Anwaltschaft der-
zeit von den schwierigsten wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen gebeutelt wird, woran das neue RVG nichts zum
Positiven geändert hat (sondern vielleicht sogar die Ursache
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